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090 Aufstellung der Flächennutzungsplanänderung 

 Nr. 32 „Freiflächen-Solarenergieanlage 
 Hornoldendorf“ 
 
Ortsteil: Hornoldendorf 
Änderungsgebiet: Nördlich von Hornoldendorf, östlich 
der Straße Vorm Berge, westlich der Hornoldendorfer 
Straße, südlich der Bahnlinie 
 
Es wird hiermit gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) 
bekannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung 
der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 28.01.2026 
gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen die Einleitung des Verfahrens zur o. g. 
Änderung des Flächennutzungsplanes mit folgendem 
Wortlaut beschlossen hat (Aufstellungsbeschluss): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt 
gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung der 
Flächennutzungsplanänderung  
 
Nr. 32 „Freiflächen-Solarenergieanlage Hornoldendorf“ 
Ortsteil: Hornoldendorf 
Änderungsgebiet: Nördlich von Hornoldendorf, 

östlich der Straße Vorm Berge, 
westlich der Hornoldendorfer 
Straße, südlich der Bahnlinie 
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Lage und Umfang des Änderungsgebietes sind aus dem in 
dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich.  
 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Planunterlage 
vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. Dieser kann 
während der Zeiten des Publikumsverkehrs im Fachbereich 
6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, Ferdinand-Brune-
Haus, Hintergebäude, Rosental 21, eingesehen werden. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 28.01.2026 über die Aufstellung der 
Flächennutzungsplanänderung 
 
Nr. 32 „Freiflächen-Solarenergieanlage Hornoldendorf“ 
Ortsteil: Hornoldendorf 
Änderungsgebiet: Nördlich von Hornoldendorf, 

östlich der Straße Vorm Berge, 
westlich der Hornoldendorfer 
Straße, südlich der Bahnlinie 

 
wird hiermit gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB)  
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Detmold, 06.03.2026 
 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Frank Hilker 
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091 Bekanntmachung -Satzungsbeschluss  

 Bebauungsplan 01-13/II, 7. Änderung 
 

Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
01-13/II „Rödlinghausen/Eichholzer Weg“, 7. (beschleu-
nigte) Änderung 
Ortsteil:    Detmold Nord 
Änderungsgebiet:  Nördlich der Meiersfelder  
  Straße 
 
Der o. g. Bebauungsplan ist vom Rat der Stadt Detmold in 
seiner Sitzung am 19.02.2026 gem. § 10 Baugesetzbuch als 
Satzung beschlossen worden. 
 
Lage und Umfang des betroffenen Gebietes sind aus dem in 
dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug er-
sichtlich. 
 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Bebauungsplanun-
terlage vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Gemäß § 10 des Baugesetzbuches wird mit Vollzug dieser 
Bekanntmachung der Bebauungsplan  


